
Einkommensermittlung gem. § 82 SGB XII: 

 

A. Einkünfte 

 

   Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit : 

   Jahresbruttoeinkommen (ggf. hochgerechnet)                      ________________€ 

 

abzüglich Ausgaben für Arbeitsmittel                       ________________€ 

  

abzüglich Fahrtkosten zur Arbeitsstätte                        ________________€ 

 

abzüglich Beiträge zu Berufsverband/Gewerkschaft                     ________________€ 

 

1. Summe aus nichtselbständiger Tätigkeit                 ________________€

                                                           

 

2. Einkünfte aus Land-/Forstwirtschaft, selbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb 

    (Jahresgewinn zuzüglich Abschreibungen)                      ________________€ 

     

3. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 

    (Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben)                      ________________€ 

 

4. Einkünfte aus Kapitalvermögen 

    (Einnahmen abzüglich Kapitalertragsteuer u. Werbungskosten)              ________________€ 

 

5. Kindergeld                     ________________€ 

 

6. Sonstige Einkünfte (z. B. ALG, Unterhalt, Wohngeld, Rente)                           ________________€ 

 

Summe der Einkünfte zu 1. – 6.                  ________________€ 

 

 

B. Abzüge: (soweit nicht bereits bei den einzelnen Einkunftsarten berücksichtigt) 

 

   auf das Einkommen entrichtete Steuern (Lohn-/Kirchensteuer, Soli)             ________________€ 

 

   Beiträge zur privaten Haftpflicht / Hausratversicherung / Riester u. a.             ________________€ 

 

   Für Arbeitnehmer: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung              ________________€ 

   oder 

   Für Selbständige: Beiträge zur freiwilligen oder privaten  

Renten-/Kranken-/Pflegeversicherung              ________________€ 

 

   Beiträge zur Risikolebensversicherung/Sterbegeldversicherung             ________________€ 

   (keine kapitalbildenden Lebensversicherungen! 

   

   Unterhaltszahlungen, zu denen eine rechtl. Verpflichtung besteht              ________________€

   

    

Summe der Abzüge                   ________________€ 

 

Summe der Einkünfte         ________________€    

 

abzüglich Summe der Abzüge                          ________________€  

 

Anzusetzendes Jahreseinkommen:  _______________€         : 12 Monate        =     ________________€  


